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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1990

Norm

VBG §1 Abs3 litc

Rechtssatz

Arbeiten zwei Bedienstete alternierend im 14-Tagesrhythmus und besorgen dabei eine bestimmte Aufgabe

(Sicherheitskontrolle von Flugpassagieren), dann ist dies nicht als fallweise Verwendung anzusehen; ob ein Drittel der

durchschnittlichen Wochenarbeitszeit erreicht wird, ist nach der im Jahresdurchschnitt auf eine Woche entfallenden

Arbeitszeit zu beurteilen.
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